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Ziel der Arbeit

Rechtsschutz gegen die öffentliche Gewalt bedeutet, dass der Bürger die Mög-
lichkeit hat, hoheitliche Akte von einer unabhängigen Instanz, deren Entscheidung 
auch für die öffentliche Gewalt bindend ist, überprüfen zu lassen.1 Dahinter steht 
der Gedanke, dass jeder für sein Handeln verantwortlich ist und es deshalb mög-
lich sein muss, ihn für dieses Handeln zur Verantwortung zu ziehen. Das gilt für 
die öffentliche Gewalt wie den Bürger gleichermaßen.2

Der Rechtsschutz gegen die öffentliche Gewalt ist ein wesentliches Element des 
Rechtsstaates.3 In Westeuropa begegnet man drei verschiedenen Formen des Ver-
waltungsrechtsschutzes. Die älteste Form stammt aus Großbritannien. Dort ent-
scheiden die ordentlichen Gerichte über die Streitigkeiten zwischen Bürger und 
Verwaltung. In Frankreich ist die Entscheidung über Verwaltungsstreitigkeiten den 
ordentlichen Gerichten entzogen und einem der Exekutive angehörenden Recht-
sprechungsorgan, dem Staatsrat (Conseil d’Etat) anvertraut. In Deutschland ob-
liegt der Rechtsschutz gegen die öffentliche Gewalt Gerichten, die der Judikative 
angehören und auf verwaltungsgerichtliche Streitigkeiten spezialisiert sind.4 Dabei 
verfolgen die verschiedenen Rechtsordnungen unterschiedliche Ziele. Während in 
Deutschland der Rechtsschutz des Einzelnen im Vordergrund steht, legt das fran-
zösische System besonderen Wert auf die objektive Kontrolle der Verwaltung.5 

Die Niederlande verfügen erst seit dem Jahr 1994 über einen durch Gerichte ge-
währten Verwaltungsrechtsschutz, der den Anforderungen der EMRK genügt. Die 
vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, durch Untersuchung der Ausgestaltung des 
verwaltungsgerichtlichen Verfahrens und seiner Handhabung, die Effektivität des 
Verwaltungsrechtsschutzes in den Niederlanden zu ermitteln.

Das verwaltungsgerichtliche Verfahren wird durch die niederländischen Ober-
gerichte maßgeblich beeinflusst. In ständiger Rechtsprechung entwickelte Grund-
sätze wirken sich nicht nur entscheidend auf die Gesetzgebung zum Verfahrens-
recht, sondern auch auf die Qualität des Rechtsschutzes aus. Dadurch sorgt die 

 1 VAR, De toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid, Rapport van de Com-
missie Rechtsbescherming van de Vereniging voor Bestuursrecht, 2004, S. 14; ten Berge/Wid-
dershoven, Bescherming tegen de overheid, 2001, S. 6 f.
 2 Belinfante/de Reede, Beginselen van het Nederlands Staatsrecht, 2002, S. 25.
 3 Hufen, Verwaltungsprozessrecht, 2008, S. 8.
 4 Fromont, Der Rechtsschutz des Einzelnen im niederländischen Verwaltungsrecht, DÖV 
1972, S. 405.
 5 Schwarze, Grundlinien und neuere Entwicklungen des Verwaltungsrechtschutzes in Frank-
reich und Deutschland, NVwZ 1996, S. 23.
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Rechtsprechung für eine stetige Weiterentwicklung des Verwaltungsrechtsschut-
zes, der in Folge dessen einem ständigen Wandel unterliegt. Die Untersuchung be-
schäftigt sich daher nicht nur mit den gegenwärtigen Verhältnissen, sondern auch 
mit der Entwicklung der letzten 15 Jahre sowie den aktuellen Veränderungsbestre-
bungen.

Die Arbeit gliedert sich in sechs Teile. Sie enthält, neben einem allgemeinen 
Teil, zu den Grundlagen der öffentlichen Gewalt und zur geschichtlichen Ent-
wicklung des Verwaltungsrechtsschutzes in den Niederlanden, Untersuchungen zu 
den Voraussetzungen des Zugangs zum Rechtsschutz, den einschlägigen Rechts-
schutzverfahren sowie der Kontrolldichte während der gerichtlichen Verfahren. 
Daran schließt sich eine Erörterung zur Verfolgung von dem Rechtsschutz die-
nenden Schadensersatzansprüchen gegen die öffentliche Gewalt, über die in den 
Niederlanden sowohl durch Verwaltung als auch Gerichte entschieden werden  
kann, an.

Neben dem Rechtsschutz durch die Gerichte kennt die niederländische Rechts-
ordnung außergerichtliche Formen des Rechtsschutzes wie das Beschwerderecht6 
oder die Mediation. Das Beschwerderecht ist nur teilweise gesetzlich geregelt. Es 
erfreut sich in den letzten Jahren zunehmender Popularität. Im Rahmen des Be-
schwerderechts kann der Bürger wegen des Verhaltens einer Behörde eine Be-
schwerde (klacht) einreichen. Zurzeit gibt es Bestrebungen, die Durchführung 
eines externen Beschwerdeverfahrens vor dem nationalen Ombutsmann immer 
und gegen alle Behörden zu ermöglichen. Es ist deshalb nicht auszuschließen, 
dass dieser künftig zu einer bedeutenden außergerichtlichen Rechtsschutzinstanz 
wird.7 Bei der Mediation handelt es sich um eine Form der alternativen Streitbeile-
gung. Sie strebt eine eigenständige Klärung der Streitigkeit durch die Parteien un-
ter Aufsicht eines Mediators an. Die Entscheidung hat den Nachteil, dass sie nicht 
rechtsverbindlich ist.8 Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf den gericht-
lichen Rechtsschutz einschließlich des von der Verwaltung durchgeführten Vor-
verfahrens. Die Formen des außergerichtlichen Rechtsschutzes werden nicht nä-
her untersucht.

 6 Kapitel 9 Awb enthält alle Vorschriften zum Beschwerderecht.
 7 VAR, De toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid, Rapport van de Commis-
sie Rechtsbescherming van de Vereniging voor Bestuursrecht, 2004, S. 15; Wetsvoorstel extern 
Klachtrecht Awb, Kammerstukken II 2002/03, 28747, nr. 1–3.
 8 VAR, De toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid, Rapport van de Commis-
sie Rechtsbescherming van de Vereniging voor Bestuursrecht, 2004, S. 15.



1. Teil

Grundlagen

Das Verständnis des niederländischen Verwaltungsrechtschutzes, seines Sys-
tems, seiner Ziele und Methoden setzt die Kenntnis des Verwaltungsaufbaus, der 
historischen Entwicklung des Rechtsschutzes gegen die öffentliche Gewalt und 
der wichtigsten Quellen des Verwaltungsrechts voraus. Der allgemeine Teil der Ar-
beit vermittelt diese Grundlagen.

A. Die öffentliche Gewalt in den Niederlanden

Um überhaupt eine Aussage zu Aufbau und Qualität des Rechtsschutzes ma-
chen zu können, muss zunächst geklärt werden, was die Niederländische Rechts-
ordnung unter öffentlicher Gewalt versteht.

I. Annäherung an den Begriff „Öffentliche Gewalt“

Das deutsche Grundgesetz (GG) verwendet den Begriff „öffentliche Gewalt“ 
im Zusammenhang mit dem Rechtsschutz in Art. 19 IV. Im Sinne dieser Vorschrift 
ist vor allem die Exekutive Träger der öffentlichen Gewalt. Erfasst wird die voll-
ziehende Tätigkeit von Verwaltung und Regierung durch Behörden und sonstige 
Verwaltungsstellen im weitesten Sinne.1 Darunter fallen alle hoheitlichen Akte der 
Exekutive. Das sind neben Verwaltungsakten, auch sonstige Verwaltungsmaßnah-
men administrative Rechtsnormen, Regierungsakte, Gnadenakte usw. Ob „öffent-
liche Gewalt“ i. S. v. Art. 19 IV GG auch formelle Gesetze betrifft, ist dagegen um-
stritten.2 

Die Niederländische Rechtssprache kennt den Begriff „öffentliche Gewalt“ als 
solchen nicht. Hoheitliche Macht wird durch die „overheid“ (Obrigkeit) ausge-
übt. Der Terminus steht zum einen für Staatsgewalt, die sich nach dem Vorbild der 
von Montesquieu begründeten „trias politica“ die Legislative, die Judikative und 
die Exekutive, teilen.3 Zum anderen verwendet Art. 110 der niederländischen Ver-

 1 Ibler, in: Friauf/Höfling, Berliner Kommentar, 2002, Art. 19 IV Rdn. 63.
 2 Maurer, Staatsrecht I, 2007, § 8 Rdn. 29 m. w. N.
 3 Burkens/Kummeling/Vermeulen/Widdershoven, Beginselen van de democratische rechts-
staat, 1997, S. 102 f.; Belinfante/de Reede, Beginselen van het Nederlands staatsrecht, 2002, 
S. 20.


